
Gemeinde Ostbevern      Ostbevern, 22.12.2005 
Der Bürgermeister 
 
 

 
Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2006 
 
 
1. Haushaltssatzung 
 
 

Entwurf 
 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

der Gemeinde Ostbevern für das Haushaltsjahr 2006 
 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz  vom 16.11.2004 (GV NW S. 644), hat der Rat der Gemeinde Ost-
bevern mit Beschluss vom xx.xx..2006 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006, der die für die Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden Ausgaben 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
 
   in der Einnahme auf  12.650.080 € 
   in der Ausgabe auf   12.650.080 € 
 
im Vermögenshaushalt 
 
   in der Einnahme auf    6.122.550 € 
   in der Ausgabe auf     6.122.550 € 
 
festgesetzt. 
 



 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag  der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2006 zur Finan-
zierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen) erforderlich ist, wird auf  
 
                                   0 € 
 
festgesetzt. 
 

 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsausgaben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
                                   0 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 
                       500.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2006 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.    Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
       (Grundsteuer A) auf       192 v. H. 
1.2  für die Grundstücke 
       (Grundsteuer B) auf       381 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 
    nach dem Gewerbeertrag      403 v. H. 
 
 
 
 



 
2. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2006 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit Anlagen liegt zur Ein-
sichtnahme in der Zeit vom 
 
 

28.12.05 bis 21.02.06 
 
 
in der Verwaltungsnebenstelle, Zimmer 4, Erbdrostenstraße 2, 48346 Ostbevern, 
während der Dienstzeiten 
 
 

montags, dienstags  8 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr 
und mittwochs 
 
donnerstags   8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr 
 
freitags   8 – 12 Uhr 

 
 
öffentlich aus. 
 
Über Einwendungen, die von Einwohnern oder Abgabepflichtigen bis zum 
14.02.2006 gegen den Entwurf und seine Anlagen schriftlich oder zur Niederschrift in 
der Verwaltungsnebenstelle, Zimmer 4, Erbdrostenstraße 2, 48346 Ostbevern, erho-
ben werden, beschließt der Rat der Gemeinde Ostbevern in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Ostbevern, den 22.12.2005 
 
 
 
 
 
Jürgen Hoffstädt 
Bürgermeister 
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